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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde
geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann
eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie
mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht zur
Begründung der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE
141 V 234 E. 1 S. 236 mit Hinweisen).

E. 1.2
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105
Abs. 3 BGG ).

E. 2
Streitig sind die erwerblichen Auswirkungen der Gesundheitsschädigung. Zur Frage steht
das Valideneinkommen, das die Vorinstanz anhand statistischer Durchschnittslöhne
ermittelte. Umstritten ist des Weiteren die Höhe des leidensbedingten Abzuges von dem auf
derselben Grundlage basierenden Invalideneinkommen.

E. 3
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen zum Anspruch auf eine Invalidenrente bei
einer unfallbedingten Invalidität von mindestens 10 % ( Art. 18 Abs. 1 UVG ) sowie zur
Ermittlung des Invaliditätsgrades nach der allgemeinen Methode des
Einkommensvergleichs ( Art. 16 ATSG ) zutreffend dargelegt. Es wird darauf verwiesen.

Hervorzuheben ist, dass bei der Ermittlung des Einkommens, das der Versicherte erzielen
könnte, wäre er nicht invalid geworden ( Art. 16 ATSG ), in der Regel am zuletzt erzielten,
nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Lohn
anzuknüpfen ist, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne
Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen von diesem Erfahrungssatz
müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein ( BGE 144 I 103 E. 5.3 S. 110;
135 V 58 E. 3.1 S. 59; vgl. auch BGE 135 V 297 E. 5.1 S. 300 f., 134 V 322 E. 4.1 S. 325
f.). Ein zuletzt bezogener (hoher) Verdienst ist nur dann als Valideneinkommen
heranzuziehen, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass er weiterhin



erzielt worden wäre (SVR 2009 IV Nr. 58 S. 18, 9C_5/2009 E. 2.3). Erfolgte ein
Stellenverlust aus invaliditätsfremden Gründen, ist der Validenlohn anhand von
Durchschnittswerten zu bestimmen (SVR 2007 IV Nr. 38 S. 130, I 943/06 E. 5.1.3 und 6.2;
Urteil 9C_212/2015 vom 9. Juni 2015 E. 5.4; Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts I 95/03 vom 28. Januar 2004 E. 4.2.2).

Wird das Invalideneinkommen auf der Grundlage der vom Bundesamt für Statistik
herausgegebenen Lohnstrukturerhebung (LSE) ermittelt, ist der entsprechende
Ausgangswert allenfalls zu kürzen. Ohne für jedes zur Anwendung gelangende Merkmal
separat quantifizierte Abzüge vorzunehmen, ist der Einfluss aller Merkmale auf das
Invalideneinkommen (leidensbedingte Einschränkung, Alter, Dienstjahre,
Nationalität/Aufenthaltskategorie und Beschäftigungsgrad) unter Würdigung der Umstände
im Einzelfall nach pflichtgemässem Ermessen gesamthaft zu schätzen. Der Abzug darf 25
% nicht übersteigen ( BGE 135 V 297 E. 5.2 S. 301 mit Hinweisen). Ob ein
(behinderungsbedingter oder anderweitig begründeter) Abzug vom hypothetischen
Invalideneinkommen vorzunehmen sei, ist eine Rechtsfrage. Demgegenüber stellt die Höhe
des Abzuges eine typische Ermessensfrage dar ( BGE 137 V 71 E. 5.1 S. 72 f.; Urteil
8C_557/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.4).

E. 4
Die Vorinstanz ermittelte das Valideneinkommen gestützt auf die LSE. Sie setzte es für das
Jahr 2018 auf Fr. 67'401.- fest, entsprechend dem statistischen Verdienst für einfache
Tätigkeiten körperlicher oder handwerklicher Art. Sie stellte fest, dass der
Beschwerdeführer seine Stelle verloren habe. Zum Zeitpunkt des Unfalls sei er von der
Arbeitgeberin an einem Schonarbeitsplatz im Magazin beschäftigt worden. In seiner
angestammten Tätigkeit als Bauarbeiter sei er damals bereits wegen eines Rückenleidens
arbeitsunfähig gewesen.

Das Invalideneinkommen berechnete das kantonale Gericht auf der gleichen Grundlage. Ob
ein leidensbedingter Abzug zu gewähren sei, prüfte es nicht abschliessend. Zu
berücksichtigen wären lediglich die Einschränkungen am linken Arm, was eine Reduktion
um höchstens 5 % rechtfertige. Ausgehend von einem gegenüber dem Valideneinkommen
dementsprechend geringeren Invalideneinkommen (in der Höhe von Fr. 64'030.-) resultiere
ein rentenausschliessender Invaliditätsgrad von maximal 5 %.

E. 5
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz sei zu Unrecht zu Gunsten des
Unfallversicherers davon ausgegangen, dass er seine bisherige, inzwischen gekündigte
Arbeitsstelle ohnehin wegen seines Rückenleidens verloren hätte. Dabei habe sie auf
mündliche Angaben der Arbeitgeberin abgestellt, die ohne seine Mitwirkung erhoben
worden seien. Er sei dort jedoch trotz der (unbestritten unfallfremden) Rückenbeschwerden
bei gleichbleibendem Lohn auf dem betriebseigenen Werkhof weiterbeschäftigt worden.
Der Stellenverlust müsse daher unbeachtlich bleiben. Statt des tieferen statistischen
Verdienstes für einfache Hilfsarbeitertätigkeiten sei ihm als Valideneinkommen der
bisherige Bauarbeiterlohn von Fr. 74'299.- anzurechnen.

Wegen faktischer Einhändigkeit sei ihm, so der Beschwerdeführer weiter, auf der Seite des
Invalideneinkommens ein Abzug vom Tabellenlohn in der Höhe von 20 bis 25 % zu
gewähren. Weiter lohnmindernd wirke sich aus, dass er sich in ein komplett neues
Tätigkeitsfeld einarbeiten müsse. Zudem hätte auch die Einschränkung durch sein



Rückenleiden entgegen der Vorinstanz beim Invalideneinkommen nicht ausser Acht
bleiben dürfen.

E. 6
Es steht fest, dass das Arbeitsverhältnis zwischenzeitlich durch die Arbeitgeberin gekündigt
wurde. Unter anderem aufgrund der dem Unfallversicherer erstatteten Arztberichte stellte
die Vorinstanz fest, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt des Unfalls in der
angestammten Tätigkeit als Bauarbeiter bereits seit längerem wegen eines chronischen
Rückenleidens arbeitsunfähig gewesen sei (Bericht des Hausarztes vom 22. Januar 2016).
Dies ist denn auch unbestritten geblieben. Dass das kantonale Gericht unter diesen
Umständen davon ausging, der Beschwerdeführer habe den angestammten Beruf als
Bauarbeiter invaliditätsbedingt nicht weiter ausüben können und hätte seine Stelle daher
auch dann verloren, wenn es nicht noch zusätzlich zum Unfall gekommen wäre, ist nicht zu
beanstanden. Die vorinstanzliche Annahme wird untermauert durch die Angaben der
vormaligen Arbeitgeberin, wonach sie die Kündigung auch ohne Unfall ausgesprochen
hätte. Es besteht kein Grund, an deren Richtigkeit zu zweifeln. Zudem lässt sich nicht
ersehen, inwiefern die Arbeitgeberin mit diesbezüglich falschen Äusserungen zu Ungunsten
des Beschwerdeführers eigene Interessen hätte verfolgen sollen. Auch wenn der
Beschwerdeführer von diesen Absichten keine Kenntnis gehabt haben sollte, kann es daher
nicht - zufolge einer Verletzung von Parteirechten - als bundesrechtswidrig gelten, wenn
sich die Vorinstanz bei ihrer Beurteilung auch darauf abstützte. Schliesslich kann daran
auch nichts ändern, dass die Arbeitgeberin den Beschwerdeführer zum Zeitpunkt des
Unfalls noch an einem Schonarbeitsplatz beschäftigte und zudem den bisherigen
Bauarbeiterlohn ausrichtete. Das kantonale Gericht verletzte also kein Bundesrecht, indem
es den Validenlohn auf statistischer Grundlage ermittelte.

E. 7
Was den Abzug vom Tabellenlohn auf der Seite des Invalideneinkommens betrifft, räumt
der Beschwerdeführer ein, dass er noch in der Lage sei, mit der linken adominanten Hand
bis fünf Kilogramm schwere Gewichte zu heben und zu tragen, wie vom Suva-Kreisarzt
anlässlich der Abschlussuntersuchung vom 7. Mai 2018 bescheinigt. Gestützt auf dessen
weitere Ausführungen sind lediglich repetitive Umwendbewegungen (sowie das Besteigen
von Leitern und Gerüsten) zu vermeiden (Bericht vom 8. Mai 2018). Von einer faktischen
Einhändigkeit, die den anbegehrten Abzug von 20 bis 25 % rechtfertigen soll, kann unter
diesen Umständen keine Rede sein. Die weiter ins Feld geführten fehlenden Dienstjahre an
einer neuen (leidensangepassten) Arbeitsstelle führen nicht zu einem Abzug, weil diesem
Kriterium bei einfachen und repetitiven Tätigkeiten im privaten Sektor keine grosse
Bedeutung zukommt (SVR 2015 IV Nr. 1 S. 18, 8C_97/2014 E. 4.2; Urteil 8C_563/2018
vom 14. November 2018 E. 7.2.3). Schliesslich hat das unfallfremde Rückenleiden im
Rahmen des Einkommensvergleichs aus den bereits dargelegten Gründen von vornherein
gänzlich, also auch beim leidensbedingten Abzug, ausser Acht zu bleiben. Der Einwand des
Beschwerdeführers, dass er faktisch erst nach dem Unfall beziehungsweise wegen dieses
Ereignisses eine Erwerbseinbusse erlitten habe, sodass im Rahmen des
Invalideneinkommens zusätzlich auch die geringeren Verdienstmöglichkeiten zufolge des
Rückenleidens Berücksichtigung finden müssten, verfängt nicht. Somit verletzte die
Vorinstanz kein Bundesrecht, indem sie einen Abzug von höchstens 5 % wegen der
Einschränkungen am linken Arm als gerechtfertigt erachtete.



E. 8
Die Ermittlung der Vergleichseinkommen gestützt auf denselben statistischen
Durchschnittslohn wird im Übrigen nicht beanstandet und gibt keinen Anlass zu
Weiterungen. Unter der Annahme, dass das Invalideneinkommen höchstens 5 % weniger
beträgt als das Valideneinkommen, ist mit der Vorinstanz von einem
rentenausschliessenden Invaliditätsgrad auszugehen.

E. 9
Das Verfahren ist kostenpflichtig ( Art. 65 BGG ). Die Gerichtskosten werden dem
unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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